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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Hafner und Kollegen haben 

am 6. April 1994 unter der Nr. 6390/J an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend Anstellungserfordernisse 
für Exekutivdienst gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

UD1. Ist Ihrer Meinung nach diese Bestimmung noch zeitgemäß? 

2. Welche zwingenden Gründe sind Ihrer Meinung nach dafür 
ausschlaggebend? 

3. Unter welchen Voraussetzungen kann auf die Erfüllung dieses 
Ernennungserfordernisses verzichtet werden? 

4. Schließt diese Bestimmung auch eine provisorische Aufnahme 
in den Exekutivdienst aus? 

5. Sollte bei der Entscheidung über ein entsprechendes Auf
nahmeansuchen nicht auch auf die in dem jeweiligen Grenz
gebiet herrschende Arbeitsmarktsituation Rücksicht genommen 
werden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 bis 5: 

Bei der Besorgung der Aufgaben der Sicherheitspolizei - das ist 
vor allem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, ordnung 

und Sicherheit - ist der Aspekt der Mindestkörpergröße des Wa

chebeamten sowohl aus physischen als auch aus psychologischen 

Gründen von Bedeutung. Insbesondere bei den sogenannten Akten 

des sofortigen Polizeizwangs, wie etwa Festnahmen, Beschlagnah
men etc. ist eine ausreichende Körpergröße des Wachebeamten 
schon im Interesse des Eigenschutzes im Zuge der Amtshandlung 
wesentlich. Gleiches gilt für den Bereich der Justizwache. 

Zu den Möglichkeiten eines Absehens von der Erfüllung des beson
deren Ernennungserfordnisses der Mindestkörpergröße ist zu 
bemerken, daß die Nichterfüllung eines besonderen Ernennungs
erfordernisses nach den Bestimmungen des Beamten-Dienstrechts
gesetzes 1979 aus dienstlichen Gründen nachgesehen werden kann, 

wenn ein gleichgeeigneter Bewerber, der allen Erfordernissen 

entspricht, nicht vorhanden ist (§ 4 Abs. 4 BOG 1979). Damit 

haben auch die wacheführenden Ressorts erforderlichenfalls 

Spielraum in jenen Fällen, in denen der Bewerber die geforderte 
Mindestgröße nicht erbringt, ein gleichgeeigneter Bewerber aber 
nicht zur Verfügung steht. Eine Nachsicht wird anläßlich der 

Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis erteilt 

und bezieht sich daher auf die gesamte Dauer des - vorerst 

provisorischen und in der Folge definitiven - Dienstverhält

nisses eines Beamten. Die Aufnahme in das Beamtendienstver
hältnis ohne Nachsicht ist nicht möglich. 

Ergänzend stelle ich fest, daß laut Mitteilung der wacheführen

den Ressorts angesichts der Körpergröße der Bewerber das beson
dere Ernennungserfordernis der Mindestkörpergröße bei Neuauf
nahmen derzeit keine Probleme aufwirft. 
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